
Antragsstellung

(mit Entscheidung
über Art des

Verfahrens: für
oder gegen
detaillierte

Ausbildungen)

Überprüfung des Antrags und
der zugehörigen Unterlagen

auf Vollständigkeit

  

Versand einer
Eingangsbestätigung

  

Information an
Antragsstellende über die

fehlenden Unterlagen

  

unvollständig
eingereichte Unterlagen:

Prüfung der Gleichwertigkeit

  

vollständig
eingereichte Unterlagen:

keine wesentlichen
Unterschiede

  

automatische Anerkennung

  

Bescheid über festgestellte
wesentliche Unterschiede

  

Gebührenbescheid

  
Entscheidung gegen

detaillierten
Ausbildungsvergleich

Entscheidung für
detaillierten

Ausbildungsverlgeich

Eignungs- oder
Kenntnisprüfung

  

Wahlmöglichkeit der
Anpassungsmaßnahme

  

Anpassungslehrgang

  

ggf. Wiederholung

  

ggf. Verkürzung,
Verlängerung und

Wiederholung

  

erfolgreicher Abschluss der
Anpassungsmaßnahme

  

Anerkennungsbescheid

(Bescheid über die
Feststellung der
Gleichwertigkeit)

  

Gebührenbescheid

  

Antrag auf Erteilung der
Erlaubnis zum Führen der

Berufsbezeichnung bei der
zuständigen Behörde

  

Legende:

Aktivität der ZAG-PuG

Verzögerungen im Verfahren

gebührenpflichtiger Bescheid

Die zuständige Behörde ist
auf dem
Anerkennungsbescheid
vermerkt.

innerhalb eines Monats nach Antragseingang
innerhalb von 2 - 4 Monaten

nach Vollständigkeit
bis zu ca. 2 Jahre

Dieser Zeitraum beinhaltet u.a. das
Beantragen eines Visums, die Einreise, die
Teilnahme an Sprachkursen und die
Anpassungsmaßnahme.

Aktivität der antragstellenden Person


